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Aargau. Fortganz in Vollziehung des neues
Schulgesetzes. (Fortsetzung von Nro. 2, T. 65). — Seit
unserer letzten Berichterstattung ist eS manchen guten Schritt
vorwärts gegangen. Zunächst wurden, nachdem die Inspektoren
für die einzelnen Beznke ernannt waren, die Bezirksschulpflcgcn
orgagistil. Einige Bezirksschulräthe waren der Meinung, das
Hecht, die Mitgliederzahl der Bezirksschulpffege zu bestimmen,
stehender Regirung zu, wie dies in Bezug ans die GemeindS«
schulpstegen laut Z. 67 des Schulgesetzes der Fall ist. Da jedoch
der §. Id'», welcher von der Wablart der Bezirksschulpflege
handelt, nichts der Art enthält, sondern vielmehr offenbar ein
solches Recht den betreffenden Gemeinderärben einräumt, so erklärte
die Neg rung am 6. Februar, daß sie ein solches Recht nicht in
Anspruch nehme, sondern eS den Gcmeinderäthen überlaste. ES
wäre vielleicht in der That besser, wenn die Regirung auf den

Porschlag des KantonsschulrathS hierüber zu bestimmen hätte.
Sch on vorher aber (9. Januar) hatte der Kantonsschulrath durch
die BczirkSschulräthe jedem betreffenden Gememderarhe die Weisung

ertheilt, im Einverständniß mit der Schulpflcgc und mit
allsälligem Zuzug der Lehrerversammlung die Organisation
der Beziiksschule zu entwerfen. ES soll dabei auf das Elemcn-
tarschulwescn und die besondern örtlichen Verhältniste Rücksicht

genommen, die Ausdehnung jedes Faches bestimmt, und der ganze
Entwurf zur Berathung und Festsetzung der allgemeinen Réglemente

für sämmtliche BczükSschuien dem KaiitonSschulrattze
eingesandt werden. Zu gleicher Zeit wurden auch die Inhaber
höherer Privatlchranstaiten aufgefordert, nach Vorschrift des §. 187.

des Schulgesetzes Organisation und Lehrplan derselben dem Kan-
tonsschnlracb beförderlich einzureichen; und nachher (Lit. März)
erî'es! dl.se Behörde das (im vorigen Heft bereits mitgetheilte)
prvplssnschc Reglement, um beim Beginn des neuen Schuljahrs
(mir Ostern) eine gleichmäßige Einrichtung der Gemeiudschu-
Zcn und namentlich der Fortbildungsschulen zu erzielen. In wie
w.nt dieser Zweck wirklich erreicht wurde, das lassen wir dahin-
ocste'äe sein; wenigstens ist uns ein Bezirk bekannt, wo am 1.

J.-ni die Lchulvflegen noch keine amtliche Kenntniß von jenem

Sîeglcmente hatten; allein wir wollen uns hier über die an und

für sitz sehr bcmcrkenüwcrthen Ursachen dieser Verzögerung nicht
we ler einlassen, nm auch den Schein gehässiger Persönlichkeiten
zu verm idcn, behalten uns jedoch vor, weirer unren einige
Bemerkungen und Vorschläge beizubringen, wie diesem Uebel für
die Zuk IN'! vorgebeugt werden kann.

Um die sämmtlichen Gcmeiiidschulen allmälig nach den For-
derun.'xn des Schulgesetzes mir wahlfähigen Lehrer» zu versehen,
hat b r KantonSschulrath am 27. Januar tue Eröffnung cineS

KvndidarcnkurseS am Lthrerseminar — mir einem Anmcldungs^cr-
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min von vier Wochen — beschlossen, D>e Eröffnung sand am Lt.
Avril in Lcnzbnra unter angemessener Fc-erlichkeit statt / nachdem

die sämmtlichen Jünglinge, welche sich »m Aufnabme beworben,
P'e vorgeschriebene Prüfung b finden batten. Einzelne, denen das

al-' ksteael auchestell tester fehlte. wurden gar nicht zur Priistliiq
zugelassen. — Um zu gleicher Zeit dem dringenden Bedürfniss der

Fortbildung älterer Gcmeindschullebrer beförderlich zu entsorechen,
beschloss der Kantonsschulrath bald nachher (2st. März), neben

jeiiun Kandidatenknrse während des Sommers auch noch einen

WiederbolunqSkurS zu veranstalten / u d verlängerte die zur dies»

fälligen Anmeldung zuerst bestimmte Zeilfrist von 14 Togen kurz
nachher (7 April) um weitere zwei Wochen Die Eröffnn! g eines

WiederholunqSkurscS ist eine Wohlthat kür diejenigen Lehrer/
welche in Folge der allgemeinen Prüfung keine vollständigen Wahl-
fä lakeiiSzeugnisse erhalten haben, weil sie sich yun im Laufe des

Sommers dicfür befähigen sönnen. nm dann im Anfange des

Winters besser ausgerüstet ihrem so wichtigen uod segenreichen

Berufe sich hinzugeben.— Wie verlautet, beabsichtigt man nach

Beendigung dieses WiederholungSkarseS alsbald die Eröffnung
eines zweiten Kandidaten kurseS neben dem jetzigen. Man kann
d>eS nur billigen. ES ist aber zu wünschen, dass derselbe erst zu
Ostern beginne, weil da an allen übrigen öffentlichen Lehranstalten

d/S Aaryau'S das Schuljahr zu Ende geht, als? Jünglinge,
die ieht noch etwa eine Bezirksschule besuche»/ dann desto mehr
vorbereitet eintreten können Auf diesen Umstand sollte man
woll bedacht fein, und überhaupt trachten, das Seminar mit
Zögling n der Bezirksschulen zu bevölkern. Man leistet der Sache
Vorschub. wenn die Aufnahme ins Seminar alljährlich zu Ostern
starr siudcr. Dadurch erhält man zugleich noch den senr wichtigen
Vortieli, dass Zöglinge d.S Seminars, weiche im ersten Jahre
niehc q.,nz gut fortkommen, gar leicht zu einer Wiederholung dcS

erstjäh!igen Lehrkurses angehalten werden können; indem ihr«
Lehrzeit dadurch auf drei Jabre ausgedehnt wird, gewinnen die
Lehrer am Seminar den sehr bedeutenden Vortheil, daß sie mit
den nnngesond erten bessern Zöglingen im zweiten Jahreskursc
Grösseres zu leisten im Stande sind, ES lohnt wohl der Mühe,
die Sache in ernstliche Erwägung zu ziehen und die bezeichnet«

K'ahn einzuschlagen; denn cS können hieraus dem Volksschulwesen

nur die ersprießlichsten Früchte erwachsen. ü- Was die Bildung von
Lehrerinnen anlangt, so hat der KantonSschulrath in Vollziehung
des Schulgesetzes (Z, 185. u. 186.) eine Bekanntmachung erlassen.
H8, Juni), laut welcher sich talentvolle unbemittelte VürgerS-
töchter des Aargau's, die sich dem Lehrberuf widmen und zum
Bestich einer höher» weiblichen Erziehungsanstalt einen StaatS-
bcitraz erhalten wollen, bei den betreffenden Bezirksschulräröc»
iniierhalb ist Tagen anzumelden halten. Da» Ergebniß dieser
Bekanntmachung ist noch unbekannt.
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Die vorerwähnte erst« allgemein« WahlfähiqkcltZprüfung,
»eren Anordnung wir sct'on in unserem frühern Berichte gemeldet/

begann am t3. Jänner und endigte am 4. HSrnung; cS

wuiden im Ganzen tg ?agc daran.f verwendete Diese Prüfung
bildet einen wichtigen Alüchniit in der Vollziehung des neuen
Schulgesetzes: auf der einen Seile konnte man in Bcrücksichrt»

gung dc- bisherigen ungünstigen Lage der Lehrer nicht mit scho-

nunasloscr Str nge verfahren/ ohne in Härte zu verfallen und
da< größte Recht in das größte Unrecht zu verwandeln; auf
der andern Seite aber durste man auch die höbern Forderungen
teS Schulgesetzes nicht außer Augen lassen. Die Männer/ die

mit diesem mühevollen und der obwaltenden Verhältnisse wegen
in mancher Hinsicht peinlichen Geschäfte beauftragt waren/ scheinen

die rechte Mitte getroffen zu haben/ und es hat bier
insbesondere Herr Direktor Keller die Feuerprobe der Geduld und
Ausdauer und des rechten Taktes ehrenvoll bestanden. Hoffentlich
erwarten wir nicht vergebens von geübter Hand «ine ausführliche
Darstellung der interessanten Einzelnheiten dieser Prüfung/ und

be, nügcn uns daher, hier nur deren Resultat überhaupt anzugeben.
Die ertheilten Wahliabigkeitszeugnisse zerfallen in drei Klassen:
die Lehrer wurden nämlich theils unbedingt auf 6 Jahre, theils
auf2Jahre für alle Klassen der Gemcindschule, theils auf6Jabre
für untere und mittlere Klassen der Eemeindschule wablfähig
erklärt; der mittlern Klasse wurde die Bedingung ccstellt, theils
vor Ablauf der Zcitfrist von 2 Jahren eine neue Prüfung zu
bestehen, theils einen WiederholuncSknrS mitzumachen; manche

t ehrer erhielten auch gar kein WablfähigSkeitZzeugnifi. So hak

der KantonSschulrath beschlossen; die Anträge der Priif»ngSkoin-
Mission wäre» milder. Einzelnen wahlfähigen Lehrern jener drei
Klassen geht die besondere Wahlfäkigkeit für den Gesang ab / und
sie sind verpflichtet, bei ihrer definitiven Anstellung für den Ge»

chnguiilerricht in ihren Schulen unverweilr zu sorgen, d h einen
ei,reuen Gesanglehrer zu bestellen ES ist übrigens kaum
abzusehen/ wie sie diese Beoinguna erfüllen sollen; denn wer wird in
Landgemeinden diesen Unterricht ertheile»/ wenn cS der Lehrer
nicht selbst vermag? Es läßt sich, wen»mich zwei Lehrer in einer
Gemeinde sind/ von denen der Eine den Gesangunterricht
ertheilen kann/ nur der einzige AuSweq denken, daß ein solcher

Leh-er von einem dazu fähigen benachbarten Amtsbruder Hülfe
erhalte. Allein selbst in diesem günstigen Falle wird die Sache
mit allerlei Schwierigkeiten verknüpft sein. Aber wie steht»

dann, wenn in mehrern benachbarten Gemeinden lauter für diesen

Unterricht nicht wahlfähig erklärte Lehrer angestellt sind?-- ES
wäre allerdings unbillig/ wollte man bisher angestellte, sonst tüchtige

Lehrer allein um deS Gesanges willen entfernen; alle'» da

das Gesetz — was offenbar als Fortschritt zu betrachten ist »»den
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Gesang für die G.meindschule als »bligaroeischen Lehrgegcnflanb
aufstellt, so soll man be> Aufnahm« der Kandidat«, Jeden
ausschließen, der in dieser Hinsicht nicht bildungsfähig erscheint, und

r« können auch hierin die Bezirksschulen dem Lehrerseminar tüchtig

vorarbeiten. Eine solche Forderung ist bei der durch das neu«

Schulgesetz nun günstiger gestellten Lage der Lehrer durchaus

nicht unbillig- und an einer hinreichenden Anzahl von Kandidaten,
die n allen Fächern bildungsfähig sind, wird es unter den jetzige»

Verhältnissen nie fehlen- Man zeige nur, daß man der Sache die

gehörige Wichiigkeir beilege, und wichtig ist der Gesang als
Bestandtheil des gesammlen Volksunterrichts, das wird Niemand bc-

streiten wollen. Man denke nur an seinen Einfluß auf die Ge-

mürhSbildung. Durch einen guten Gesangunterr.cht in den Schulen

läßt sich auch nach und nach ein kirchlicher Volksgesang
erzielen und man kann auf diesem Wege zum Frommen der allgemeinen

Volksbildung mit ganz einfachen Mitteln sehr wohlthätig wirken.
Kaum war die Prüfung der Lehrer beendigt, so wurden durch

einen kanronsschulratblichen Beschluß (Z Februar) die Lehrerinnen
mit Ausnahme derjenigen welche Arbeitsschulen vorstehen,
angewiesen, in so fern sie für Lehrstellen nach Mitgäbe des neuen
Schulgesetzes geprüft werben wollten, sich binnen 14 Tagen bei den

betreffenden Bezirksschulräthen hiesür anzumelden, und diesen wurde
aufgetragen, nach Verfluß jener Zeitfrist die AnmeldungSakten mit
ihrem Hauptberichte besonders darüber welche Fächer die
Bewerberinnen bisher gelehrt haben uüd welches ihre Leistungen gewesen

sind, dem KantonSschulrarhe einzusenden. Sodann wurde
beschlossen (ZV April), daß die Prüfung sämmtlicher Lehrerinnen-»
mit der vorerwähnten Ausnahme -- im Laufe des MonatS Mai
statt sinde» .sollte, und die Prüfungskommission ernannt, bestehend

aus Hrn. Seminardirektor Keller, Jungfer Gtadlin (Lehrerin
am Mlldchcninstitut in Aarau) und Frau MooSbrugger (Leh-
renn an der obern Mädchenschule allda). Alle weitern Anordnungen

waren der Kommisswn überlassen. Man hat demnach die
Lehre-innen mir den Lehrern auf ganz gleichen Fuß gestellt, wahrscheinlich

weil das Gesetz in dieser Beziehung buchstäblich keinen
Unterschieb macht. Dasselbe hat zwar eine allgemeine Prüfung
festgesetzt: aber die PrüfungSart ist der obersten Schulbehörde
überlassen Daß man nun in Absicht auf die Prüfung der Lehrerinnen
ranz dieselbe Bahn einschlage, wie bei den Lehrern, liegt so gewtst
nicht in der Natur der Sache, als die Lehrerinnen keine Lehrer sind,
und als das ganze weibliche Wesen kein männliches ist. Man denke
sich doch nur einen Augenblick an die Stelle solcher Frauenzimmer,
die seit fünf, oder zehn, oder vielleicht gar seit zwanzig Jahre»
pflichttreu und,mit gutem Erfolge ihren Schulen vorgestanden, und
nun nach Aarau wandern sollen, um sich dort einer schon so mancher
Formaiicalcn wegen für st« peinlichen Prüfung zu Wlerwtrfenj



78

kann man sie dann mit den Lehrern ausgleiche Linien stellen? Eine

rechte Prüfung ist k m Kindcrsoiel, und schon deswegen me die

Uehrerin qerade dann dreimal härter als für den Lehrer, wenn man

den übereinstimmendsten Maßstab anzuwenden glaubt. Und wenn

nicht zu läugnen ist daß sich die Tiichtiakeic de» LehrerS am denen

in der Schule selbst erwahre, so gstt dies in noch weit Höherem

Grade von der Lehrerin. — Man beruft sich vielleicht auf das Ge-

setz: aber hat nicht gerade der Gesetzgeber— mit richtiger Beachtung

des GeschlechlSunterschiedS — in ganz anderem, und zwar in
sehr humanem Geiste gehandelt, als er die Z. Z. iL î, 1SZ, 18n des

Schulgesetzes aufstellte, durch welche er die Heranbildung der

Lehrerinnen von jener der Lehrer völlig geschieden, d:e Errichtung eines

eigenen Seminars hiefür in Aussicht gestellt und einstweilen
bildungsfähigen Töchtern den Besuch einer hödern weiblichen Er;:c»
hunasanstalt durch Bewilligung eines îtaatsbeirrags zu crieichccrn
gesucht hat? Allerdings läßt sich nicht in Abrede stellen, daß ein

gewisses Zartgefühl die Zluküahme zweier Lehrerinnen i» dre

Prüfungskommission geleitet hat; eS läßt sich abee eben so wenig vcitcn-

»cn, daß ein ähnliches Zartgefühl die beiden Gewählte» bestimmt

hat, die auf sie gemLene Wall bescheiden abzulehnen. - Es ist

gewiß nicht schwer, auf anderem Wege d>e gehörigen Beweise von der

Tüchtigkeit oder Untüchti.ikeit der Einzelnen z» erlangen, ivsrei
aber ja nicht zu übersehen ist, daß der Staat vor Einführung deS

neuen Schulgesetzes für die besondere Ausbildung der Lehrerinnen
eigentlich gar NichtS gethan hat! denn in OlSberq bat man - wie
UNS bedünken will — wenigstens nicht immer - solche Zwecke kaum

verfolgt. Auch vergesse man nicht, daß die Lehrerinnen, die unsers
Wissens sämmtlich in Städten angestellt sind, durch das neue Schulgesetz

in der Regel wenig oder nichlS gewonnen haben, daß ihren
vielmehr neue Lasten auferlegt worden sind.— Was übrigens die

B-weise für dere^r Tüchtigkeit betrifft, so darf man keineswegs
gewissen Zeugnissen zu viel Gewicht beilegen; denn es ist uns — ohne
weiter umher zu suchen— auS der neuesten Zeit ein Fall bekannt,
dass den Lehrerinnen einer Schule die gleiche Zufriedenheit mit den

gleichen Worten bezeugt wurde, während doch in ihren Leistungen
«ine reelle Verschiedenheit auch dem blödesten Luge sich kund grbt.
Da die beabsichtigte Prüfung bisher nicht stattgefunden hat, so läßr
sich wobl erwarten, die oberste Schuldehörde werde in dieser Ange-
legcnhe c dem weiblichen Geschlechte diejenige Schonung ange' cihen
lassen auf die eS — ohne die Sache selbst zu gefährden— mit Recht
Anspruch machen kann.

Schon in Folge des vorjährigen WwderholungSknrseS welcher
erst nach dem 1. November (dem Tage, mir welchem das
Schulgesetz in Keaft trak) g schloffen wurde, hatte ein Theil der

Lehrer WahlfähiaSkeitSzeugnisse erhalten, und es wurden im Laufe
des Winters einzelne Srell-n ausgeschrieben und besetze. Ll- nun
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nach d-r allgemeinen Prüfung die WahlsäbigkeitSzeugniffe (2Ä.
März) ausgestellt waren, ließ der KanlonSschulrath sämmtliche
Gcmcindschullehrcrstellen, die noch nicht nach Vorschrift des neuen
Schulgesetzes mit wahlfähige» Lehrern besetzt waren, ausschreiben

(7. Nvril). In einigen Gemeinden wurden die Wahlen sogleich

vorgenommen, in den übrigen gaben die Bewerber ihre Anmeldungen

zuerst den Echulbehördcn ein. Mittlerweile ließ der KantonS-
schulrath den Gemeinderätken die Weisung zugehen (17. Mai),
daß kein Lei rer an eine Schule provisorisch angestellt werden darf,
wenn stch für dieselbe ein gesetzlich wahlfähig erklärter Bewerber
gemeldet bat, und bald nachher (l3. Juni) erfol. te die Bestätigung
der bereits unter den gesetzlichen Bedingungen vorgenommenen
Wahlen und die Präsentation der gehorch ausgewiesenen Bewerber
fül die noch provisorisch besetzten Stellen, so daß nun in Kurzem
alle wahlfähigen Individuen definitiv angestellt sein werden.

Wir gehen nun zn einem andern Gegenstande über, zu der

in ökonomischer Hinfichr nun eintretenden Verbesserung der Lehrer

- Zunächst wurde der zu Gunsten der Lehrer für 11Z3

bewilligte ^taatSbeitrag von !2,0u0 Fr. vertheilt, und zwar 8000

Fr. zu glichen Theilen als Zulage an die Lehrerbesoldungen, die

übrigen -WV0 Fr. als Belohnungen an die durch rhre Leistungen
auSgezeichnetern Glieder dcS LehrstandeS; letztere Vertheilung ward
lediglich den Bezirksschulräthen überlassen. Für die Jahre 18ZZ

und ll^'r waren jedes Mal nur 8000 Fr. gegeben worden; die

sämmtlichen Staatsbciträge dieser Art belaufen fleh demnach aus
die ansehnliche Summe von 28,000 Fr. Diele Gaben mögen den

Betreffenden allerdings wohl gethan haben ; allein es ist doch nicht
zu verkennen, daß die ganze Summe, wenn sie dem Kantonalschulgut

zugestoßen wäre, für die ganze Zukunft eine Quellt
nützliche- Beförderungsmittel eröffnet Härte. — Nach einer
fernern Bekan' tm.ichung deS ÄantonSschulratheS hat die Regirunz
beschlossen, daß die durch das Gesetz bestimmte höhere Besoldung
den defin tiv angestellten Lehrern vom 1. Jenncr d. I. an
ausgerichtet werden soll. ES handelt stch nun darum, daß die
Gemeinden, welche weder aus dem Schulgut, noch aus andern Ge-
meiuds - oder KorporationSgütern das Minimum der Besoldung
zu leisten im Stande sind, hiefür den Beweis leisten (Z. 63 des

Schulgesetzes). ES hat daher der Kantonsschnlrath am 13. Juni)
beschlossen daß eine allgemeine Untersuchung hierüber eingeleitet
werden soll. Alle Gemeindräthe, welche bereits zu definitiver
Besetzung ihrer Lehrerfiellen die gesetzliche Wahl vollzogen haben
und auf einen StaatSbcitrag an die Lehrerbesoldung Anspruch
mwhen, wurden aufgefordert, innerhalb Tagen ihr Gesuch

dem betreffenden BezirkSschulrath einzureichen ; st- haben elS
Beweismittel die sämmtlichen (zufolge §. 2> deS Gesetzes über die

Eemeiudeverwalturig) vondcr Gemeinde l etztpassiilen Nechnunge»
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beizufügen / damit daraus ersehen werden kann, aus welches

Nitteln die Eckulbedürfnisse, namentlich die Lehrerbeso dunges
»estriitcn werde» und was von Privaten b igerragen wird Die
Bezi-k-schulräthe haben diese Begehren zu untersuchen und u»le»
Beilegung genannter Rechnungen innerhal» d Wochen an den

KantonSschulrath Bericht zu erstalten. DaS Nämliche ist auch

künftig zu beobachten, so oft ein Gcmeindratb für e ne bis dahin
provisorisch besetzte Stelle die Wahl ernes definitiv anzustellendes
LebrcrS vollzogen hat Die vorerwähnten Bedingungen haben

sogleich auch alle die Gemeinden zu erfüllen, welche (nach §. chk

des Schulgesetzes) auf die nächsten 10 Jahre den gesetzlichen
außerordentlichen StaalSbeitrag an die Lehrerbesoldung verlangen.
Einzelne Gemeinden suchen auch von stch uns durch Leusnung des
Schulfonds die Herbeischaffung der erforderlichen Geldmittel
anzubahnen. So haben z. B. die Gemeinden Sprcitenbach und Wob-
lenschwil mit Bewilligung des Kl NatbeS das WcidereinzuqSg ld
daselbst, jene von 20 auf üo Fr., diese von 2'i auf 32 Fr. erhöht.
Zn den Gemeinden Fahrwangen und Meisterschwandcn wurde dis
Besoldung schon jetzt auf â Fr. festgesetzt, um tüchtige Lehrer zu

gewinnen, »nd es haben stch Privatpersonen auf gewisse Jahre
vecpstichtet, l00 Fr. davon auS ihren Mitteln zu leisten.

Während so eine der wichtigsten Bestimmungen des Sch .lge-
setzeS — bessere »csoldung der Lehrer — ins Leben treten soll, ist
nun auch zu wünschen, daß dieselben mit ungerheilrer Kraft ihrem
Berufe stch hingeben. DicS fordert der K. 51 des Schulgesetzes,
welcher gewisse Beamtungen und Gewerbe mit dem Lehramle
unvereinbar erklärt und festsetzt, daß d^r Lehrer, welcher eine Ge-
meindschreiberstclle bekleiden will, die Erlaubniß dazu durch des
i^ezirkoschulrath bei der obersten Schulbchörde nachzusuchen habe.
ES hat daher der Kantonslchulrarh (am 17. Mai) die Bezirks-
schulräthe aufgefordert, darüber Bericht zu erstatten: welche Lehrer

außer dem Schuldienste noch andere Beamtungen bekleiden,
welches diese Beamtungen sind, und ob die Betreffenden anzuhalten

seien, die eine oder die andere Srelle niederzulegen. - Da
die Geschäfte eines Gcmeindschreibers gewöhnlich zeitraubend und
kcattzersplitternd sind, je nach Umständen in dringenden Fällen
sogar aus einzelne Schulstunden völlig störend einwirken; da das

neue Schulgesetz an die Schulen, also auch an die Lenrer höhere

Anforderungen macht und deshalb die Lctzrern, insbesondere durch
die Theilnahme an den Lchrerkonferenzen, zu größerer Thätigkeit
in ihrem Behufe nöthigt; da endlich der St.mt durch Leistung vo»
Beiträgen an die Levrerbesoldungen b-deutende Opfer bringt,
also auch von den Lehrern Opfer fordern darf.- so ist eS billig, als
Regel aufzustellen, daß kein definitiv angestellter Lehrer zugleich
Eemeindschreiber bleibe Eben so bill g ist eâ aber, provisorisch
«NgcKellte Lehrer einstweilen auch noch als Gemcintschreiber »a
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dulden, damit ihnen, falls sie in Bälde vom Lehramts abtreten,
wie dies besonders von ältern Lehrern zu erwarten steht/ doch
eine Vcrdicnstqnelle übrig bliebe; sobald sie aber zur desinitioen
Anstellung und dadurch zu der gesetzlich erhöhten Besoldung
gelangen, wären auch sie obiger Regel zu unterwerfen. Halbe
Maßregeln können hier nichts fruchten, sie erzengen im Gegentheil
nur Neid. Wenn ssbiger Vorschlag Billigung und Annahme findet

> so wird der gefammte Lehrstand an innerer Kraft gewinnen,
und die Volksschule vor mancherlei Gefahren bewahrt werden.
Die Erfahrung hat hierüber längst gerichtet.

Endlich haben wir noch einiger «ehr - und Bildungsmittcl zu
gedenken- — Der Kantonsschulrath hat die BezirkSschulräthe (l<>.

März auf das von dem ErzichungSrathe des KantonS Zürich
eingeführte Realbuch für die allgemeine Volksschule
und auf das von Herrn Lehrer Wirth in Viel verfaßte Schriftchen

: „Beobachtungen, Erfahrungen und Ansichten über

Belohnungen und Bestrafungen in Volksschulen," mit dem Beifügen

ausmerksam gemacht, dieselben für die Achrervereine der
Bezirke .mzuschaffcn. — Sodann hat derselbe die große Keller'sche
Wandkarte der Schweiz als obligatorisches Lehrmittel erklärt,
das für jede Schule angeschafft werden muß. Auch har der
Kantonsschulrath Herrn Scheuermann, dessen physisches Kärtchen von
Europa im 6tcn Hefte der Schulblätter beurtheilt ist, den Auftrag

gegeben, eine Karte des KantonS Aargau zu entwerfen,
ähnlich der Keller'sche» Karte des KantonS Zürich. — Ferner muß,
obgleich die Sache mit der Vollziehung des Schulgesetzes nicht
unmittelbar zusammenhängt, erwähnt werden, daß auch der re-
formirre Kirchenrath die Schule mit einem Werklein bedacht hat.
ES sind dies: Christliche Kirchenlieder für die rcformlrte Kirche
des KantonS Aargau. Aaran, lSoZ. Jedem Mitglieds eines Be»
zirksschulräthS, jeder Schulpstege und jeder reformirten Schule,
wenn der Lehrer im Gesang unterrichten kann, wurde ein Exem-
vlar geschenkt. Das Werkchen ist sehr wohlfeil/ Einige Prode-
liedcr sind für die Schulen auf sehr großen Tafeln gedruckt (von
Hrn. Karl Fröblich in Brugg); Text und Noten sind so groß,
daß sie die Kinder in einer bedeutenden Entfernung, also von
ihren Plätzen aus, bequem lesen können. Wir wünschen, daß

ein sachkundiger Mann sein Urtheil» über einen so wichtige»
Gegenstand in diesen Blättern niederlegen möchte.

Am Schluss-dieses Berichtes nehmen wir Veranlassung, einige
Nebclstände in dem bisherigen Geschäftsgänge zu bezeichnen, welche

wir gerade bei den vorstehenden, allgemeinen Anordnungen zu
bemerken Gelegenheit hatten. Solche Anordnungen und Verfügungen
erläßt nämlich der Kantonsschulrath durch KreiSschreiben a» die

BezirkSschulräthe, und eS dauert gewöhnlich drei, fünf, acht uud

auch mehr Tage, bis sie ausgefertigt und in den Bezirke» angelangt
15
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sind; da aber jeder Bezirksschulrath monatlich nur eine
ordentlich e Sitzung hat, so wird ihm manchmal ein solches KreiS-

schreiben erst Z bis 4 Wochen nachher vorgelegt. Muß er nun den

Inhalt des KrciSschreibenS den Schulpflegen oder Gcmeindräthcn
mittheilen, so vermehrt sich die Dauer gewiß um noch wenigstens
2 Wochen, ehe ein Beschluß des Kantonsschulrathes bis in die

Gemeinden sich Bahn gebrochen hat; denn auch die Schulpflcgcn
und Gcmeivdcräthe haben nicht sogleich bet Ankunft einer
Zuschrift ^ sondern in der Negel nur ordentlicher Weise — ihre
Sitzungen. Welcher Zeitverlust! Nun bedenke man noch, wie
viel geschrieben, wie manche Hand in Bewegung gesetzt werden

muß! Daher sind die Stellen der Aktuare in den Unterbehörden
so beschwerlich. Man bedenke aber auch diesen Schneekengang in
der Vollziehung. Kann es einer Schulpflege zur Ermunterung
dienen, wenn ihr ein Beschluß des KantonSschulrathcS erst nach

Vier bis sechs Wochen vorgelegt wird? Und das ist wahrlich
keine Uebertreibung; es laßt sich im Gegentheil leicht nachweisen,

daß es gar oft noch länger dauert. — Aber auch welche

Verschwendung ES kostet eine ungeheure Masse Papier, die gar
leicht erspart werden könnte. — Die gleiche Langsamkeit findet
statt, wenn in Folge solcher KrejSschrciben Berichte von unten
herauf an den KantonSschulrath gelangen sollen. ES darf Nie,
wanden wundern, wenn der Äantonsschiilrarh heute ein KreiS-
schreiben erläßt, daß er erst in 2 bis 3 Monaten die Verlangten
Berichte erhält; denn oft ist die dafür angesetzte Ieitfrist bereits
abgelaufen, wenn dit Unterbehörde ihren Auftrag empfängt, wie
dieS namentlich bei der Ausschreibung in Betreff der Weiterbildung

unbemittelter Bürgerstöchter zum Theil der Fall war,
wodurch dieselbe wenigstens für einen uns bekannten Bezirk
wirkungslos wurde. ES ist daher nicht auffallend, daß?nan so oft
und von so vielen Seiten über Langsamkeit des Geschäftsganges
im Schulwesen klagen hört, da doch gerade in diesem Augenblick
die kaum begonnene Vollziehung des neuen Schulgesetzes einen
sehr beschleunigten Geschäftsgang erheischt. Die Nothwendigkeit
der Abhülfe liegt somit klar am Tage; aber cS ist auch in der

That gar nicht schwer, diesen langweiligen Geschäftsgang völlig
abzuändern. Der KantonSschulrath mache von nun an alle seins
allgemeine Anordnungen und Verfügungen im Aargauischcn Att-
zeigeblatt bekannt, setze davon alle seine llntcrbehördcn mit leM
Bemerken in Kenntniß, daß ihnen solche Erlasse nicht mehr durch

Kreisschreibett, sondern einzig in dem genannten obrigkeitliche»
Blatte mitgetheilt werden, wonach sie sich künftig zu achten
haben. ES ist dabei nur noch Vorsorge zu treffen, daß jede Ge-

meinds- und BeztrkSschulpflcge unentgeltlich ein Exemplar dieses

BlatteS erhalte, wie dies bei den Bezirksschulräthen und Ge-

meindräthen bisher geschah. Die Vortheile der vorgeschlagene»'
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Maßnahme sind unverkennbar. Während seither Wochen, ja Mo»
nale verstreichen konnten, bis ein Erlaß des KantonsschulcathS
an die Schulpflegen gelangte, bedarf es dazu auf dem vorgczeich»
netcn Wege kaum einer einzigen Woche; es wirb dadurch eine

Masse lästiger Schreibereien vermieden; von den wichtigen Vor-
«äugen im Schulwesen erhalten auch viele Leser des Anzeigc-
biattes Kenntniß, denen sie bei dem jetzigen Geschäftsgange ganz
unbekannt bleiben, und gerade dieser Umstand ist von hoher

Wichtigkeit, weil eine solche Oeffenllichkeit das Interesse an der

Sache nur vervielfältigen und steigern kann. Läßt es sich nun
auch noch dahin bringen, daß alle Bezirksschulräthe^ihre ordentlichen

Sitzungen in der nämlichen Woche jedes Monats z. B.
am letzten Mondtag, Dinstag u s w.) halten, und daß die
Schulpflegen jedes Bezirks ihre ordentlichen Sitzungen ungefähr 14

Tage vor denen des betreffenden BezirkSschulratheS ansetzen; so

wird es dem Kantousschulrathe möglich, auch alle nöthigen
Mittheilungen von unten herauf in einem kurzen Zeitraume zu
erhalten. Da auch den Unterbchörden daran liegen muß, daß ein
solcher Geschäftsgang ins Leben trete so läßt sich nicht zweifeln,

daß sie gerne Hand bieten werden, daS Ihrige dazu
beizutragen. Man wende nicht ein, daß dieselben dadurch überflüssig
werden; denn nach den Bestimmungen des Schulgesetzes bleibt
jeder dieser Behörden in ihrem engern Kreise noch genug zu thun,
und man hüte sich, die Unterbehörden auf bloßen Handlangerdienst

zu beschränken. Schon der bloße Gedanke, daß sie keine

höhere Bedeutung, als die von Handlangern haben, müßte, wenn
er um sich griffe, allen Geist aus denselben verbannen. Mögen
sie nur die auf genannte Weise gewonnene Zeit und Kraft zu
etwas Besserem verwenden. — Männer, denen unser Vorschlag
bereits mündlich mitgetheilt wurde, und denen ein Urtheil über
solche Dinge zusteht, haben denselben ihres vollen Beifalls ge-
würdigel. Möchte er auch da gute Aufnahme finden, wo Ab.hülfe
der besprochenen Uevclsiände bewirkt werden kann! Vl.

— Stand der Gemejndschullehrer. Seit dem Erlaß
des neuen Schulgesetzes ist unter unsern Primarlehrern in allen
Theilen des KanionS eine erfreuliche Thätigkeit und ein ernstes

Streben nach einer vollkommenern Bildung erwacht. Kaum waren

?6 Zöglinge im vorigen Frühlinge entlassen, so

meldeten sich in den ausgeschriebenen halbjährigen WicderholungSkurS
am Seminar 160 angestellte Lehrer jedes Alters. Nach abgehaltener

Vorprüfung wurden in Zwei Abtheilungen 66 von ihnen
aufgenommen. Zu gleicher Zeit wurde von den Lehrern in den

meisten Bezirken bei anerkannten Schulmännern Privatunterricht
gesucht und genommen. Nach, dem Schlüsse des Wiederholungs-
knrseS am Seminar wurde die erste allgemeine WahlfähigkeitS>



84

Prüfung angeordnet. ES wurde dieselbe von ZZ2 Lehrern mitgemacht.

Hierauf schrieb der KantonSfchulrath einen neuen
Kandidatenkurs auS. ES meldeten sich in denselben :0i theilweise iu
Bezirksschulen vorgebildete Jünglinge. Nach bestandener Vorprüfung

wurden von denselben 46 in den Kurs aufgenommen- Neben
diesem Kandidatenkurse ordnete die Behörde im Laufe deS Aprils
noch einen Wiederholungskurs während des Sommers am Auch
zu diesem meldeten sich 77 angestellte Lehrer / von denen ebenfalls
st-5 zum Kurse zugelassen wurden. So haben wir nun gegenwärtig

im Geminarium SV Zöglinge/ aller Bemühungen aber
ungeachtet dennoch erst 2-iv für die verschiedenen Stufen der Gemeindsschule

nach der Vorschrift des neuen Gesetzes wahlfähig erklärte
Lehrer. ES erhellet, daß, wen» eS auch vorwärts gehe, dennoch
weder Lehrer noch Behörden in ihrem Eifer noch lange nicht
nachlassen dürfen/ bis jede Schule des Kantons mit einem wirk-
lich fähigen und tüchtigen Meister besetzt ist. Indessen wird cS

gehen, wenn man nur will! —

— Ein thätiger Schulinspektor eines katholischen Bezirkes
gab ssch für die Einführung der Nägelischen Lieder in der Schule
trotz aller Anstünde unverdrossene Mühe- Da kam eines TagcS
«in Bauersmann zu ihm und erklärte ihm, daß er seine Kinder
Nicht mehr in die Schule schicke, bis die reformirteu Psalmen
wieder aus derselben „verbandlsirt" seien. Der Inspektor belehrte
den Mann/ „daß die eingeführten Lieder keine Psalmen seien,
sondern Lieder, die an andern katholischen Orten schon lange nicht
nur in der Schule, sondern ohne Einrede des Bischofs auch in
der Kirche, sogar bei der Messe gesungen werden, und einige von
ihnen selbst von frommen katholischen Geistlichen versaßt seien.

ES sei nichts Reformirtes an den Liedern, als daß der reformirte
Herv Nägeli in Zürich, der ein frommer, braver Mann'sei, die

Notèlhdazu gemacht habe. Und die Noten können ja weder

reformirt noch katholisch sein, so wenig als das Geld reformirt
oder katholisch sein könne. Oder ob er auch so dagegen wäre,
wenn seine Kinder statt der Zü rinoten in der Schule Zuriböcke
bekämen, denn da beide in Zürich gemacht werden, so sei« das

Eine so gut reformirt als das Andere."
Der Mann, ob der unerwarteten Erklärung in Verlegenheit,

erwiederte endlich mit schmerzlicher Ergebung: »Nu minetwÄgen,

i ha schu lang über die donnerS Gchuele gschmcilt, es hetz nüd

gnützt; ebe !o mär göh das au no dem Tüftl zuel Was chost e

s» n es Bücchli? i will grad d-ü nähl"

Gchulscene aus dem Aargau. Wahrheit nicht Dichtung-
Herr N., Mitglied der Schulpßege, tritt in die Schul-

stube einer Mädchenklasse-
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Guten Morgen, Kinder, guten Morgen Herr Lehrer!
Lehrer und Mädchen. Guten Morgen, Herr N.
Herr N. Bin just da am Schulhause vorbeigegangen und

hab gedacht, ich wolle doch auch einmal nach den Mädchen sehe»/
und was sie thun und lernen.

Lehrer. Ihr Besuch ist uns ein Zeichen der Theilnahme.
Herr N. Ja, ja, ich komme so zu Zeiten gern. Aber potz

tausend, was sind die MädelS gewachsen und hübsch geworden,
seit ich das letzte Mal da war! Die können ja bald heirathen.

(Die Mädchen schauen einander fragend an und kichern).
Lehrer. Et nun, Herr N, die müssen zuerst MS Ordentliche«

lernen, bevor sie an so Etwas denken dürfen.

Herr N. Nein, nein! Sie müssen alle, alle heirathen. ES
ist nichts, so lcdig zu bleiben — ich weiß es am beßten.

Der geneigte Leser möge die Nutzanwendung selbst daraus

ziehe»!

— Mit Vergnügen zeigen wir an, daß die Schulpflege von
Würenlingcn nun der Gommerschnle in Uebereinstimmung mit
dem Schulgesetze die gehörige Stundenzahl zugetheilt hat.

Rechenschaft (26ste) über dicinZü rich errichtete
Nnßalr für Blinde und Taubstumme (i8Zä — 1835),
abgelegt vor der Züricherischen HülfSgesellschaft
von Joh. Heinrich v. Orell, Mitglied des Obergc»
richte« Zürich, Präsidenten der Anstalt. Eine der
herrlichsten und segenreichsten Schöpfungen des WohlthärigkcitS-
sinncS der Züricher ist unstreitig die Anstalt für Bildung und
Erziehung von Blinden und Taubstummen, die von Jahr zu Jahr
mehr gedeiht und die erfreulichsten Früchte trägt. Berichte, wie
der vorliegende, sind für den Menschenfreund höchst anziehend,
belehrend und crmuthigend; denn er finder darin einen lebendigen
Wicderhall dessen, waS seine Brust bewegt; er erkennt, daß

das Gute immer im Stillen gedeihe, daß die Liebe nimmer
untergehe; erwirb in seinem Glauben an die edlere Natur unseres

Geschlechtes neu gestärkt und sieht darin eine Bürgschaft für
sein Hoffen auf eine immer bessere Zukunft. — Mit inniger Freude
geben auch wir in diesen Blättern Kunde von der Wirksamkeit
einer Anstalt, deren Bestimmung es ist, eine wesentliche Lücke

im Volksschulwesen auszufüllen.
Die Anstalt hatte im verflossenen Jahre Zä Zöglinge, 15

Blinde und t9 Taubstumme; Ä Zöglinge, 1 Blinder und 3
Taubstumme, sind ausgetreten; eS wurden dagegen 3 neu aufgenommen,

l Blinder und-b Taubstumme. Von den Ausgetretenen wirb
(i»m Theil im Vergleich ihre« Zustandes bei der Aufnahme) er-
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